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I. Allgemeine Bestimmungen 

1. Geltungsbereich dieser Allgemeinen Bestimmungen und 
Abgrenzung zu den Besonderen Bedingungen in Ziff. II-IV. 

1.1 Nachfolgende Al lgemeine Geschäf tsbedingungen (AGB) gel ten für al le 
Rechtsgeschäf te mi t  der VCS Akt iengesel lschaf t ,  Borgmannstrasse 2,  
44894 Bochum (nachfolgend „VCS“).  Abweichende Best immungen des Ver-
t ragspartners gel ten nur,  wenn deren Gel tung ausdrückl ich schri f t l i ch v erein-
bart  wurde.  

1.2 Die nachfolgend in Zi f fer I I  aufgeführten Besonderen Best immungen f inden 
auf  den Kauf  und die Lieferung v on Hardware und/oder Sof tware Anwendung; 
Zi f fer I I I  regel t  die nach näherer Maßgabe des Vertrages zwischen dem Ver-
t ragspartner und VCS zu erbr ingenden Serv iceleistungen und die Erbr ingung 
etwaiger werkv ert ragl icher Leistungen. In Zi f fer IV f inden sich die Besonde-
ren Best immungen für die Durchführung v on Schulungen. 

2. Vertragsschluss 

2.1 Angebote v on VCS sind f reibleibend. Ein Vertrag mi t  VCS kommt erst  durch 
schri f t l i che Bestät igung sei tens VCS unter Einbeziehung dieser Al lgemeinen 
Geschäf tsbedingungen zustande. 

2.2 W erden Leistungen v on VCS auf  elektronischem W ege bestel l t  oder erfolgt  
sei tens des Vertragspartners eine elektronische Auf t ragsertei lung,  wi rd durch 
VCS der Zugang dieser Bestel lung unv erzügl ich bestät igt .  Diese Zugangs-
bestät igung stel l t  jedoch keine v erbindl iche Vertragsannahme sei tens VCS 
dar,  es sei  denn,  diese enthäl t  einen ausdrückl ichen Hinweis auf  die Annah-
me des Vertrages.   

2.3 Es sind sei tens VCS nur diejenigen Leistungen geschuldet ,  die schri f t l i ch 
v ereinbart  wurden.  Nachträgl iche Änderungen bedürfen zu ihrer W irksamkei t  
der schri f t l i chen Bestät igung sei tens VCS.  

2.4 Sofern sich aus der schri f t l i chen Bestät igung nichts anderes ergibt ,  gel ten 
die Preise v on VCS „ab W erk“,  ausschl ießl ich Verpackung, Versand, etc. ;  
diese Kosten werden gesondert  in Rechnung gestel l t .  Der Vertragspartner 
wi rd für eine Entsorgung der Verpackung auf  eigene Kosten sorgen.   

3. Lieferfristen, Termine und Rücktritt  

3.1 Lieferf r isten und Ausführungstermine sind nur dann für VCS bindend, wenn 
ein Termin schri f t l i ch als Fix termin bezeichnet  wurde.   

3.2 VCS ist  zur Einhal tungen v on Lieferf r isten und Terminen nur dann v erpf l ich-
tet ,  wenn der Vertragspartner seinersei ts die ihm obl iegenden Verpf l ichtun-
gen rechtzei t ig und ordnungsgemäß erfül l t  hat .  

3.3 VCS ist  berecht igt ,  in zumutbarem Maße Tei l l ieferungen und - leistungen v or-
zunehmen. 

3.4 Ereignisse höherer Gewal t  berecht igen VCS, die Leistungserbr ingung um die 
Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzei t  hinauszuschie-
ben.  Sowei t  dem Vertragspartner infolge der Verzögerung die Annahme der 
Leistung nicht  mehr zuzumuten ist ,  kann er durch schri f t l i che Erklärung v om 
Vertrag zurücktreten.  Ein dem Vertragspartner nach Maßgabe dieser Rege-
lung zustehendes Rücktr i t tsrecht  bezieht  sich grundsätzl ich nur auf  den noch 
nicht  erfül l ten Tei l  des Vertrages.  Ist  die erbrachte Tei l leistung für den Ver-
t ragspartner ohne Interesse,  so ist  er zum Rücktr i t t  v om gesamten Vertrag 
berecht igt .  

3.5 VCS ist  berecht igt ,  bei  Zahlungsv erzug des Vertragspartners v om Vertrag 
zurückzutreten.  

4. Vergütung 

4.1 Für die Leistungen v on VCS ist  v om Vertragspartner die in der Bestät igung 
genannte Vergütung zu entr ichten.  Ergänzend gi l t  die jewei ls bei  Vert rags-
schluss aktuel le Preisl iste v on VCS. 

4.2 Die zu entr ichtende Vergütung v ersteht  sich zuzügl ich der jewei ls gül t igen 
gesetzl ichen Mehrwertsteuer.  

4.3 Die Zahlung durch den Vertragspartner hat ,  sowei t  nicht  ausdrückl ich etwas 
anderes v ereinbart  ist ,  innerhalb v on 30 Tagen ab Rechnungsdatum ohne je-
den Abzug zu erfolgen.  Nach Ablauf  dieser Fr ist  kommt der Vertragspartner 
ohne wei tere Mahnung in Verzug.  

4.4 Der Vertragspartner hat  während des Verzuges die Geldschuld in Höhe v on 
11% über dem Basiszinssatz der EZB (Euribor) zu v erzinsen.  Die Gel tend-
machung eines wei teren Verzugsschadens bleibt  v orbehal ten.  

4.5 Der Vertragspartner hat  ein Recht  zur Auf rechnung gegenüber VCS nur,  wenn 
seine Gegenansprüche rechtskräf t ig festgestel l t  oder durch VCS anerkannt 
wurden.  Ein Zurückbehal tungsrecht  kann nur ausgeübt werden,  wenn der Ge-
genanspruch auf  demselben Vertragsv erhäl tnis beruht .   

5. Haftung 

5.1 VCS haf tet  im Fal l  einer Verletzung der v ert ragl ichen Pf l ichten auf  Scha-
densersatz nach den gesetzl ichen Best immungen für Personenschäden sowie 
für Schäden im Sinne des Produkthaf tungsgesetzes.  

5.2 Für sonst ige Schäden haf tet  VCS im Fal l  einer Verletzung der v ert ragl ichen 
Pf l ichten ausschl ießl ich nach Maßgabe der folgenden Best immungen. 

 5.2.1 VCS haf tet  nach den gesetzl ichen Best immungen für Schäden, die 
durch argl ist iges Verhal ten sei tens VCS v erursacht  wurden sowie 
für Schäden, die durch Vorsatz oder grobe Fahrlässigkei t  der ge-
setzl ichen Vertreter oder lei tenden Angestel l ten v on VCS v erur-
sacht  wurden.  

5.2.2 VCS haf tet  auf  Schadensersatz begrenzt  auf  die Höhe des   v er-
t ragstypischen, v orhersehbaren Schadens für Schäden aus einer 
fahr lässigen Verletzung wesent l icher Vertragspf l ichten 
(1.  Al ternat iv e) sowie für Schäden, die v on einfachen Erfül lungs-
gehi l f en v on VCS grob fahrlässig oder v orsätzl ich ohne Verletzung 
wesent l icher Vertragspf l ichten v erursacht  wurden (2.  Al ternat iv e).  

 5.2.3 Im Rahmen der 1.  Al ternat iv e haf tet  VCS nicht  für entgangenen 
Gewinn,  mi t telbare Schäden, Mangel folgeschäden und etwaige An-
sprüche Dri t ter.  

5.3 Ein Mi tv erschuldens des Vertragspartners ist  zu berücksicht igen.  

5.4 Im Übrigen ist  jegl iche Haf tung v on VCS ausgeschlossen.  

5.5 Der Vertragspartner ist  v erpf l ichtet ,  etwaige Schäden unv erzügl ich gegen-
über VCS anzuzeigen.  

5.6 Sowei t  zwischen dem Vertragspartner und Herstel lern oder Dri t ten Garant ie-
erwei terungen oder sonst ige Garant iev ert räge abgeschlossen wurden, ist  in-
sowei t  eine Haf tung und/oder Gewährleistung v on VCS ausgeschlossen.  Der 
Vertragspartner ist  gehal ten,  sich di rekt  an den Garant iegeber zu wenden. 

6. Verjährung 

6.1 Sofern nicht  Vorsatz oder grobe Fahrlässigkei t  oder gar ein Fal l  v on Argl ist  
v or l iegt ,  v er jährt  der Nacherfül lungsanspruch und der Schadensersatzan-
spruch des Vertragspartners wegen eines Sachmangels oder eines Rechts-
mangels,  der nicht  in einem Herausgabeanspruch eines Dri t ten aus Eigentum 

oder aus einem sonst igen dingl ichen Recht besteht ,  innerhalb v on 24 Mona-
ten beginnend mi t  der Lieferung der W are bzw. (sowei t  eine Abnahme erfor-
derl ich ist )  m i t  der Abnahme der Leistung.  

6.2 Ansprüche des Vertragspartners,  die auf  der Verletzung einer nicht  in einem 
Mangel  bestehenden Pf l icht  beruhen, v er jähren – sofern nicht  Vorsatz oder 
grobe Fahrlässigkei t  v or l iegen – innerhalb v on zwei  Jahren beginnend mi t  
der Entstehung des Anspruchs.   

6.3 Die v orstehenden Verjährungsbest immungen gel ten nicht ,  wenn es sich bei  
dem in Rede stehenden Schaden des Vertragspartners um einen Personen-
schaden handel t ;  Ansprüche wegen Personenschäden v erjähren innerhalb der 
gesetzl ichen Verjährungsf r ist .  

7. Geheimhaltung 

7.1 Die Vertragsparteien v erpf l ichten sich,  sämtl iche ihnen im Zusammenhang 
mi t  diesem Vertrag zugängl ich werdenden Informat ionen,  die als v ert raul ich 
bezeichnet  werden oder aufgrund sonst iger Umstände als Geschäf ts- oder 
Betr iebsgeheimnisse erkennbar sind,  unbef r istet  geheim zu hal ten und sie,  
sowei t  nicht  zur Erreichung des Vertragszwecks geboten,  weder aufzuzeich-
nen noch an Dri t te wei terzugeben oder in i rgendeiner W eise zu v erwerten.  

7.2 Vorstehende Geheimhal tungsv erpf l ichtung gi l t  nicht  für Informat ionen,  hin-
sicht l ich derer die jewei ls of fenlegende Vertragspartei  nachweist ,  dass diese 
ihr berei ts bekannt waren bev or die Zusammenarbei t  m i t  der anderen Partei  
begonnen wurde,  oder v on einer anderen zur W ei tergabe berecht igten dr i t ten 
Partei  erhal ten wurden oder für Informat ionen,  die al lgemein zugängl ich wa-
ren,  ohne dass die jewei ls of fenlegende Vertragspartei  für diese al lgemeine 
Zugängl ichkei t  v erantwort l ich ist .  

8. Gewerbliche Schutzrechte 

8.1 Abbi ldungen, Zeichnungen, Kalkulat ionen und sonst ige Unter lagen v erblei -
ben,  sowei t  nicht  ausdrückl ich anderwei t ig geregel t ,  im Eigentum v on VCS. 

8.2  Sol l te im Rahmen der Tät igkei t  v on VCS ein dem Urheberschutz unter l iegen-
des Ergebnis entstehen, sind sich die Vertragsparteien darüber einig,  dass 
al lein VCS insofern als Inhaber der Urheberrechte bzw. der hieraus resul t ie-
renden Nutzungs- und Verwertungsrechte anzusehen ist  und VCS ausschl ieß-
l ich berecht igt  ist ,  entsprechende Schutzrechte gel tend zu machen. 

9. Nebenbestimmungen 

Es gi l t  das Recht  der Bundesrepubl ik Deutschland.  Die Best immungen des 
UN-Kauf rechts f inden keine Anwendung. 

Ausschl ießl icher Gerichtsstand für al le Strei t igkei ten aus der Geschäf tsbe-
ziehung des Kunden mi t  VCS ist  Bochum oder nach W ahl  des Klägers der 
Gerichtsstand des Beklagten.  

II. Besondere Bestimmungen für die Lieferung von 
Hardware, Software und/oder anderen Waren 

1. Geltungsbereich 

Ist  der Kauf  und die Lieferung v on Hardware,  Sof tware oder einer anderen 
W are (nachfolgend auch als „W are“ bezeichnet) Gegenstand des zwischen 
dem Vertragspartner und VCS geschlossenen Vertrages,  f inden ergänzend zu 
den v orstehenden Al lgemeinen Best immungen die nachfolgenden Besonderen 
Best immungen Anwendung. 

2. Beschaffenheit, Rügeverpflichtung und Rücktritt 

2.1 Als Beschaf fenhei t  der W are gel ten ausschl ießl ich Angaben in den Produkt- 
und Leistungsbeschreibungen v on VCS oder den Herstel lern.  

2.2 Öf fent l iche Äußerungen, Anpreisungen oder W erbeaussagen in Prospekten,  
Rundschreiben,  Anzeigen,  Katalogen oder im Internet  stel len keine VCS zu-
rechenbare Beschaf fenhei tsangabe der W are dar.  

2.3 Der Vertragspartner muss etwaige Mängel  der W are unv erzügl ich schri f t l i ch 
rügen (§ 377 HGB).  

2.4 VCS kann v on dem Vertrag zurücktreten,  wenn die W are aus nicht  v on VCS 
zu v ert retenen Gründen nicht  v erfügbar ist ;  der Vertragspartner wi rd im Fal le 
der Nichtv erfügbarkei t  der W are unv erzügl ich sei tens VCS informiert  und ei -
ne ggf ls.  berei ts geleistete Vergütung zurückerstat tet .  

3. Eigentumsvorbehalt 

3.1 Die sei tens VCS gel ieferte W are bleibt  bis zur v ol lständigen Begleichung 
al ler gegenüber dem Vertragspartner bestehenden Forderungen aus der lau-
fenden Geschäf tsbeziehung mi t  VCS im Eigentum v on VCS.  

3.2 Bei  v ert ragswidr igem Verhal ten des Vertragspartners,  insbesondere bei  Zah-
lungsv erzug,  ist  VCS berecht igt ,  die Herausgabe der W are zu v er langen. 
Dieses Herausgabev erlangen gi l t  nicht  als Rücktr i t t  v om Vertrag durch VCS, 
es sei  denn dieser wi rd ausdrückl ich schri f t l i ch erklärt .  

3.3 Der Vertragspartner ist  v erpf l ichtet ,  die W are pf legl ich zu behandeln.  Sofern 
W artungs- und Inspekt ionsarbei ten erforderl ich sind,  hat  der Vertragspartner 
diese auf  eigene Kosten durch VCS nach Maßgabe eines separaten Support-  
und W artungsv ertrages durchführen zu lassen.  

3.4 Der Vertragspartner ist  bis zur v ol lständigen Begleichung al ler zu Gunsten 
v on VCS bestehenden Forderungen nicht  berecht igt ,  die W are an Dri t te zu 
v erpfänden oder zur Sicherhei t  zu übereignen. Der Vertragspartner hat  VCS 
über jegl iche mögl iche Gefährdung der W are,  insbesondere über Zwangsv ol l -
st reckungsmaßnahmen Dri t ter in die W are,  unv erzügl ich schri f t l i ch  zu unter-
r ichten.  

3.5 Sofern der Vertragspartner die W are im ordent l ichen Geschäf tsgang wei ter 
v eräußert ,  t r i t t  er berei ts jetzt  al le Forderungen und Ansprüche,  die ihm 
durch die W ei terv eräußerung der W are gegen Dri t te erwachsen, an VCS ab.  
VCS nimmt hiermi t  diese Abtretung an.  Der Vertragspartner bleibt  bis auf  
W ei teres zur Einziehung der Forderung ermächt igt ;  VCS behäl t  sich aber 
v or,  die Forderung selbst  einzuziehen, sobald der Vertragspartner seinen 
Zahlungsv erpf l ichtungen nicht  ordnungsgemäß nachkommt oder in Zahlungs-
v erzug gerät .  Auf  Verlangen v on VCS hat  der Vertragspartner den Namen 
des Schuldners der abgetretenen Forderung mi tzutei len und diesem die Ab-
tretung anzuzeigen.  

3.6 Der Vertragspartner ist  nicht  berecht igt ,  die W are zu v erarbei ten oder umzu-
gestal ten.  W ird die W are dennoch mi t  anderen,  nicht  VCS gehörenden Ge-
genständen v erarbei tet ,  so erwi rbt  VCS Mi teigentum an der neuen Sache im 
Verhäl tnis des W ertes der W are (Rechnungsendbetrag incl .  Mehrwertsteuer) 
zu den anderen v erarbei teten Gegenständen zum Zei tpunkt  der Verarbei tung.  
Für die durch Verarbei tung entstandene Sache gel ten die v orstehenden Be-
st immungen entsprechend. 
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4. Gewährleistung 

4.1 Erhebl iche Sachmängel  der W are werden v on VCS innerhalb angemessener 
Fr ist  behoben (Nacherfül lung).  Dies geschieht  nach W ahl  v on VCS durch Be-
sei t igung des Mangels (Mangelbesei t igung) oder durch Lieferung einer man-
gel f reien Sache. Bei  Vorl iegen eines erhebl ichen Sachmangels ist  der Ver-
t ragspartner berecht igt ,  v om Vertrag zurückzutreten (Rücktr i t t )  oder die Ver-
gütung zu mindern (Minderung).  Die Ausübung des Rücktr i t tsrechtes sei tens 
des Vertragspartners setzt  v oraus,  dass dieser Kunde zuv or eine angemes-
sene Frist  zur Nacherfül lung gesetzt  und im Rahmen der Fr istsetzung aus-
drückl ich darauf  hingewiesen hat ,  dass er nach f rucht losem Ablauf  dieser 
Fr ist  v om Vertrag zurücktreten wi rd.  Einer solchen qual i f iz ierten Fr istsetzung 
bedarf  es jedoch nicht ,  wenn die Nacherfül lung wegen des betref fenden 
Sachmangels fehlschlägt ,  dem Vertragspartner unzumutbar ist ,  v on VCS ab-
gelehnt  wi rd oder wenn dies aus sonst igen Gründen unter Abwägung der bei -
dersei t igen Interessen gerecht fert igt  ist .  

4.2  Bei  Vorl iegen eines unerhebl ichen Sachmangels ist  der Vertragspartner le-
digl ich zur Minderung der Vergütung berecht igt ;  im Übrigen gel ten die Be-
st immungen zur Haf tungsbeschränkung entsprechend. 

4.3 Das Recht des Vertragspartners auf  Selbstbesei t igung des Mangels und Er-
satz der hierfür erforderl ichen Aufwendungen (§ 637 BGB) wi rd ausdrückl ich 
ausgeschlossen.  

5. Lieferung von Software / Nutzungsrechte 

5.1 Der Vertragspartner erhäl t  das nicht  ausschl ießl iche und nicht  übert ragbare 
Recht  zur Nutzung der im Bestel lschein bezeichneten Sof tware.   

5.2 Der Vertragspartner darf  die Sof tware einschl ießl ich der diesbezügl ichen 
Dokumentat ion ausschl ießl ich für eigene Zwecke v erwenden. Der Vertrags-
partner sichert  zu,  dass kein Dri t ter und kein für den Einzel fal l  nicht  aus-
drückl ich berecht igter eigener Mi tarbei ter Zugri f f  zur Sof tware und/oder der 
diesbezügl ichen Dokumentat ionen erhäl t .   

5.3 Der Umfang der dem Vertragspartner eingeräumten Nutzungsrechte hängt 
dav on ab,  ob dem Vertragspartner eine  

-  Physical  Use License (PUL) (siehe nachfolgend Zi f f .  5.3.1.) ,   

-  Concurrent  Use License (CUL) (siehe nachfolgend Zi f f .  5.3.2.)  oder 

-  Instance Use License (IUL) (siehe nachfolgend Zi f f .  5.3.3.)  ertei l t  wi rd.  

5.3.1 Physical  Use License (PUL)  

(1) Eine Physical  Use License (PUL) berecht igt  den Vertragspartner 
zur Nutzung der Sof tware auf  einem PC bzw. Zentralsystem zur 
Verwendung durch einen (1) Nutzer.   

(2) Bei  Instal lat ion der l izenzierten Sof tware auf  einem Zentralsys-
tem ist  die Sof tware so zu instal l ieren,  dass eine zei tgleiche 
Verwendung durch mehr als einen Nutzer ausgeschlossen wi rd.   

(3) Möchte der Vertragspartner die Sof tware auf  mehreren PC oder 
Zentralsystemen in einer W eise einsetzen,  die den zei tgleichen 
Zugri f f  mehrerer Nutzer ermögl icht ,  muss er eine entsprechende 
Anzahl  v on PUL-Lizenzen erwerben.  

(4) Die Anzahl  der Nutzer wi rd innerhalb eines Zentralsystems nach 
der Anzahl  der mögl ichen gleichzei t igen Zugri f fe und nicht  nach 
der Anzahl  der tatsächl ich erfolgenden gleichzei t igen Zugri f fe 
best immt.   

5.3.2 Concurrent Use License (CUL)  

(1) Die Concurrent  Use License (CUL) wi rd dem Vertragspartner bei  
Nutzung der Sof tware auf  einem Zentralsystem zur Verwendung 
durch mehrere Nutzer,  wobei  jeder Nutzer zu l izenzieren ist ,  
eingeräumt.  

(2) Bei  Instal lat ion der l izenzierten Sof tware auf  einem Zentralsys-
tem des Vertragspartners ist  die Sof tware so zu instal l ieren,  
dass eine zei tgleiche Verwendung durch mehr als die Anzahl  
der l izenzierten Nutzer ausgeschlossen wi rd.   

(3) Möchte der Vertragspartner die Sof tware einer wei teren,  über 
die Anzahl  der l izenzierten Nutzer hinausgehenden Anzahl  v on 
Nutzern zur zei tgleichen Verwendung zur Verfügung stel len,  
muss zuv or eine entsprechende Erwei terung der Lizenz gegen 
Bezahlung eines gesonderten Entgel tes mi t  uns schri f t l i ch v er-
einbart  werden.   

(4) Die Anzahl  der Nutzer wi rd innerhalb eines Zentralsystems nach 
der Anzahl  der tatsächl ich erfolgenden gleichzei t igen Zugri f fe 
best immt.   

(5) Möchte der Vertragspartner Kopien der Sof tware auf  mehreren 
Rechnern zum Zweck der Schaf fung redundanter Rechner instal -
l ieren,  so hat  er hierfür eine gesonderte Lizenz zu erwerben 
(Redundant Serv er License).  Unter dieser gesonderten Lizenz 
ist  die gleichzei t ige Instal lat ion der CUL-Sof tware auf  mehreren 
Rechnern zum Zweck der Schaf fung redundanter Rechner nur 
zulässig,  wenn 

a) die Instal lat ion ausschl ießl ich dem Schutz in Hav ariesi tuat io-
nen dient ,  

b) sich aus der Instal lat ion über den Schutz in Hav ariesi tuat io-
nen hinaus keine zusätzl ichen Leistungsmerkmale ergeben, 

c) das redundante System auf  den absolut  ident ischen Datenbe-
stand zugrei f t  wie das zu sichernde System. 

 Ein redundantes System in diesem Sinne ist  keine wei teres 
Zentralsystem. 

5.3.3 Instance Use License (IUL)  

(1) Die Instance Use License (IUL) wi rd dem Vertragspartner bei  
Nutzung der Sof tware auf  einem PC oder einem Zentralsystem 
eingeräumt,  wobei  sich die Anzahl  der v om Vertragspartner zu 
erwerbenden Lizenzen nach der tatsächl ichen Anzahl  der 
gleichzei t igen Anwendungen (eine Anwendung entspricht  einer 
Instance) r ichtet ,  die eine Kopie der Sof tware oder wesent l icher 
Tei le dav on in den akt iv en Speicher des Computers oder des 
Zentralsystems erfordern.  Die Def ini t ion des Begri f f s der An-
wendung ist  in der jewei l igen Beschreibung des Sof twarepro-
dukts festgelegt ;  eine Anwendung kann bspw. der Zugri f f  durch 
einen Nutzer oder auch der Zugri f f  durch eine Hardware sein.   

(2) Bei  Instal lat ion der l izenzierten Sof tware auf  einem PC oder 
Zentralsystem des Vertragspartners ist  die Sof tware so zu in-
stal l ieren,  dass eine zei tgleiche Verwendung durch mehr als die 
Anzahl  der ertei l ten Lizenzen - jede Anwendung ist  zu l izenzie-
ren - ausgeschlossen wi rd.   

(3) Möchte der Vertragspartner die Sof tware einer wei teren,  über 
die Anzahl  der l izenzierten Anwendungen hinausgehenden An-
zahl  v on Nutzern zur zei tgleichen Verwendung zur Verfügung 
stel len,  muss zuv or eine entsprechende Erwei terung der Lizenz 
gegen Bezahlung eines gesonderten Entgel tes mi t  VCS schri f t -
l ich v ereinbart  werden.   

(4) Die Anzahl  der Anwendungen wi rd für einen PC oder innerhalb 
eines Zentralsystems nach der Anzahl  der mögl ichen gleichzei -
t igen Zugri f fe best immt.   

5.4 Der Vertragspartner hat  keinen Anspruch auf  eine Kopie des Quel lcodes des 
Sof twareproduktes oder auf  einen sonst igen Zugang zu diesem Quel lcode,  
bzw. dessen Nutzung, sowei t  nicht  schri f t l i ch gesondert  etwas anderes be-
st immt ist .  

5.5 Urheberv ermerke,  Seriennummern sowie sonst ige der Programmident i f ikat ion 
dienende Merkmale dürfen auf  keinen Fal l  ent fernt  oder v erändert  werden.  

III. Besondere Bestimmungen für Beratungs- und 
Implementierungsleistungen 

Sofern Gegenstand des zwischen dem Vertragspartner und VCS geschlosse-
nen Vertrages die Erbr ingung v on Dienst- oder Implement ierungs- und Bera-
tungsleistungen ist ,  f inden die nachfolgenden Best immungen Anwendung. 

1. Beratungsleistungen 

Sofern sei tens VCS nach dem Vertrag mi t  dem Vertragspartner die Erbr in-
gung v on Beratungs- oder sonst igen Dienst leistungen geschuldet  ist ,  werden 
die Beratungsdienst leistungen mi t  der Sorgfal t  eines ordent l ichen Kaufman-
nes erbracht ;  ein Erfolg ist  nicht  geschuldet .  

2. Abnahme von Implementierungsleistungen 

2.1 Sofern v ert ragl ich v on VCS ausdrückl ich die abnahmepf l icht ige Erbr ingung 
v on W erkleistungen und/  oder Implement ierungsleistungen geschuldet  wi rd,  
gel ten die nachfolgenden Best immungen. 

2.2 Die Abnahme dieser Leistungen erfolgt  nach Fert igstel lung der v ert ragl ich 
v ereinbarten Leistung.  VCS weist  im v ert ragl ich geschuldeten Umfang durch 
angemessene Funkt ionstests die Funkt ionsfähigkei t  der Leistungen und/oder 
der wesent l ichen Programmfunkt ionen oder der Datenv erarbei tungsanlage 
nach.  

2.3 Sind die Funkt ionstests erfolgreich durchgeführt  worden,  ist  der Vertrags-
partner v erpf l ichtet ,  unv erzügl ich eine schri f t l i che Abnahmeerklärung ab-
zugeben. Gegebenenfal ls festgestel l te Mängel  sind in der Abnahmeerklärung 
festzuhal ten.  

2.4 Die Abnahme darf  v om Vertragspartner nicht  wegen unerhebl icher Mängel  
v erweigert  werden.  VCS ist  berecht igt ,  zur Abgabe einer Abnahmeerklärung 
durch den Vertragspartner eine angemessene Frist  zu setzen,  nach deren Ab-
lauf  die Leistungen als abgenommen gel ten.  

2.5 W ird entgegen der v orstehenden Regelungen das Abnahmev erfahren nicht  
durchgeführt ,  so gi l t  die Abnahme 10 W erktage nach Aufnahme des operat i -
v en Betr iebs der jewei l igen Leistung als erklärt ,  es sei  denn,  der Vertrags-
partner hat  schri f t l i ch Mängel  gerügt .  

2.6 Das Recht des Vertragspartner auf  Selbstbesei t igung des Mangels und Ersatz 
der hierfür erforderl ichen Aufwendungen (§ 637 BGB) wi rd ausdrückl ich aus-
geschlossen.  

IV. Besondere Bestimmungen für Schulungen 

1. Anmeldung und Bestätigung 

1.1 Die Anmeldung zu einer Schulung muss schri f t l i ch erfolgen.  Die Anmeldung 
gi l t  f ür al le dort  aufgeführten Tei lnehmer.  Aufgrund der begrenzten Tei lneh-
merzahl  werden Anmeldungen in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksich-
t igt .  

1.2 Hinsicht l ich des Inhal tes der Schulung ist  die schri f t l i che Bestät igung durch 
VCS maßgebl ich.  Für den Schulungserfolg übernimmt VCS keine Gewähr.  

2. Teilnahmebedingungen, Kursleistung 

2.1 Sofern der Schulungskurs in den Räuml ichkei ten v on VCS durchgeführt  wi rd,  
sind die Nutzung der technischen Inf rastruktur einschl ießl ich etwaiger Test-
Systeme und Mi t tagessen sowie Pausenerf r ischungen im Preis enthal ten.  

2.2 Sofern Schulungskurse nicht  im Hause v on VCS abgehal ten werden, enthäl t  
der Preis ledigl ich die Schulungsunter lagen.  Al le übrigen Kosten im Zusam-
menhang mi t  der Tei lnahme an einer Schulung sind v om Vertragspartner 
selbst  zu t ragen. 

2.3 CDs oder andere Datenträger,  die v on Tei lnehmern mi tgebracht  werden,  dür-
fen grundsätzl ich nicht  auf  die Rechner v on VCS eingespiel t  werden.  

3. Rücktritt 

3.1 VCS ist  berecht igt ,  bis zu 10 Arbei tstage v or Beginn der Schulung den Rück-
t r i t t  v on dem Vertrag zu erklären,  wenn nach Einschätzung v on VCS die An-
zahl  der Tei lnehmer eine wi rtschaf t l iche Durchführung nicht  er laubt .  

3.2 VCS ist  wei terhin berecht igt ,  v om Vertrag zurückzutreten,  wenn ein oder 
mehrere Referenten v erhindert  sind.  

3.3 Im Fal le eines Rücktr i t ts gemäß v orstehender Zi f fern 3.1.  und 3.2.  werden 
geleistete Zahlungen in v ol ler Höhe erstat tet .  W ei tere Ansprüche sind ausge-
schlossen.  

3.4 Der Tei lnehmer kann jederzei t  v on der Anmeldung zu einer Schulung zurück-
t reten.  Bei  Rücktr i t t  mehr als 30 Arbei tstage v or Beginn der Schulungskurse 
werden keine Kosten v on VCS berechnet.  Erfolgt  der Rücktr i t t  mehr als 15,  
jedoch weniger als 30 Arbei tstage v or Beginn der Schulungskurse wi rd eine 
einmal ige Bearbei tungsgebühr v on 10% der Kursgebühr,  m indestens jedoch 
€ 100,00 erhoben. Erfolgt  der Rücktr i t t  weniger als 15 Arbei tstage v or Beginn 
der Schulungskurse,  ist  der gesamte Kurspreis zu zahlen.  Dies gi l t  auch 
dann, wenn ein anderer Schulungstermin v ereinbart  wi rd.  

3.5 Der Tei lnehmer ist  berecht igt ,  einen Ersatztei lnehmer zu benennen.  

3.6 Al le Kündigungen bedürfen der Schri f t f orm. Für die W ahrung der Fr isten ge-
mäß v orstehender Zi f fer 3.4.  ist  der Tag des Eingangs bei  VCS maßgebl ich.  

4. Kursinhalte, Ort, Termin 

4.1 Die Kursinhal te werden im jewei ls gül t igen Schulungskonzept dargestel l t .  
VCS behäl t  sich das Recht inhal t l icher Änderungen v or.  

4.2 VCS ist  berecht igt ,  den Schulungsort  und -termin mi t  einer Vorankündigung 
v on mindestens 30 Arbei tstagen zu ändern.  

5. Urheberrechte 

5.1 VCS behäl t  sich al le Rechte an den Kursinhal ten und -unter lagen v or.  Jed-
wede Form der Verv iel fäl t igung,  Publ ikat ion oder sonst igen Mi t tei lungen an 
Dri t te,  insbesondere für Zwecke eigener Unterr ichtsv eranstal tungen, ist  ohne 
v orherige schri f t l i che Zust immung durch VCS untersagt .  

5.2 VCS übernimmt keine Gewähr dafür,  dass die in den Schulungen und Schu-
lungsunter lagen erwähnten Produkte,  Verfahren und sonst ige Namen f rei  v on 
Schutzrechten Dri t ter sind.  


